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SATZUNG 

des Nepalese Football Club Stuttgart 

Diese Vereinssatzung verwendet der besseren Lesbarkeit wegen bei der Bezeichnung von 

Organmitgliedern die männliche Form und versteht diese geschlechtsneutral. 

A. Allgemeines 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform, Wappen und Geschäftsjahr 

1. Der Verein ist in 2022 gegrundet und führt den Namen, „Nepalese Football Club Stuttgart“; 

abgekürzt „NFC Stuttgart“ . 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart. Er soll in das Vereinsregister  eingetragen werden. Dannach 

führt er zu seinem Namen den Zusatz  e.V. 

3. Der Verein führt folgendes Wappen: 

 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, Kultur  und der Jugendhilfe. 



2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes, 

Kultureleveranstaltungen für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports, 

 b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,  

c) die Teilnahme an sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 

 d) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen,  

e) die Durchführung von allgemeinen sportorientierten Jugendveranstaltungen und – maßnahmen,  

f) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern,  

g) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften, 

 h) Angebote der bewegungsorientierten Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit,  

i) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, seelischen und 

geistigen Wohlbefindens. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden.  



B. Vereinsmitgliedschaft 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.  

2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den 

Verein zu richten.  

 3. Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen 

Vertreter. Mit der Einwilligung wird die Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und –

pflichten durch das minderjährige Mitglied erteilt. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen 

Vereinsmitglieder verpflichten sich mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags für die 

Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs persönlich gegenüber 

dem Verein zu haften. 

4.  Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss mit einfacher 

Mehrheit. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des unterzeichneten 

Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen 

Fassung an.  

5. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. 

Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

  - durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 

  - durch Ausschluss aus dem Verein (§ 7);  

 - durch Streichung aus der Mitgliederliste;  

 - durch Tod;  

 - durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentlichen 

Mitgliedern). 



 2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung an die 

Geschäftsadresse des Vereins. Der Austritt kann zum Ende eines Vierteljahres (31.03.; 30.06.; 30.09.; 

31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt werden. 

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 

insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegenstände 

sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein 

Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge und eine Aufnahmegebühr zu zahlen.  

2. Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge, Gebühren und Umlagen entscheidet die 

Mitgliedsversammlung.  

3. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

4. Die Mitgliedsversammlung ist berechtigt, in begründeten Einzelfällen den jeweiligen Jahresbeitrag 

zu stunden, zu ermäßigen oder ausnahmsweise zu erlassen. 

§ 7 Ausschluss aus dem Verein, Streichung aus der Mitgliederliste 

1.  Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied  

- grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen begeht;  

- in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt;  

- sich grob unsportlich verhält;  

- dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere 

durch Äußerung extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß gegen die Grundsätze des 

Kinder- und Jugendschutzes, schadet. 

 2. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 

berechtigt.  



3. Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das 

betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf 

Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Vorstand unter Berücksichtigung einer 

zugegangenen Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag zu entscheiden.  

4. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.  

5. Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.  

6. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittels (eingeschriebenen) Briefes 

mitzuteilen.  

7. Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den 

ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.  

8. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungsverpflichtungen (Beiträge, 

Umlagen, Gebühren etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über die Streichung darf durch den Vorstand 

erst dann gefasst werden, wenn nach Versendung der zweiten Mahnung drei Wochen verstrichen sind 

und dem Mitglied in der zweiten Mahnung die Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist. 

Der Beschluss über die Streichung ist dem betroffenen Mitglied per Brief mitzuteilen. 

  



C. ORGANE  

§  8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 

2. Stimmberechtigt sind – mit Ausnahme der Kinder und Jugendlichen und der fördernden Mitglieder 

– alle anwesenden Mitglieder, die seit mindestens 6 Monaten Mitglied sind. 

3. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstands;  

b. Entgegennahme der Haushaltsplanung durch den Vorstand  

c. Entgegennahme der Rechnungslegung durch den geschäftsführenden Vorstand  

d. Entgegennahme der Kassenprüfberichte;  

e. Entlastung des Vorstands;  

f. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, soweit die Satzung nicht etwas 

Abweichendes regelt;  

g. Wahl der Kassenprüfer; 

 h. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des Vereins;  

i. Beschlussfassungen über eingereichte Anträge.  

4. Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer Frist 

von vier Wochen per Textform (E-Mail oder Brief)  unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 

Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung 



setzt der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme 

einzuladen.  

5. Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 20 % aller Mitglieder schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden Vorstand verlangt wird. 

Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung sind nur die mit der 

Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der Tagesordnung sowie weitere 

Anträge sind ausgeschlossen. Einberufungsform und –frist ergeben sich aus Absatz 4. 

6. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

7.  Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 

anderen Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstands anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der 

Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der Versammlungsleiter kann die Leitung der 

Versammlung für die Dauer eines Wahlgangs auf eine andere Person übertragen.  

8.  Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 

Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime 

Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen Stimmberechtigten 

verlangt wird. Erläuterung: Das Quorum kann beliebig verändert werden. Die Art der Abstimmung 

kann in der Satzung geregelt werden. Einen Grundsatz, dass Wahlen schriftlich oder geheim 

geschehen müssen gibt es nicht.  

9. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen 

werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Zur Änderung der Satzung [und zur 

Änderung des Vereinszwecks] ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich.  

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

11.  Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte 



Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht 

übertragbar.  

12.  Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des Vorstands werden einzeln gewählt. Es 

ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

Erreicht die absolute Mehrheit kein Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine Stichwahl zwischen den 

beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist im 2. Wahlgang der Kandidat, der 

die meisten Stimmen erhält. . Bei gleicher Stimmenzahl ist keiner der Kandidaten gewählt 

(Alternative: Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los). Die Wahl ist geheim durchzuführen, 

wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen Stimmberechtigten verlangt wird. Die 

Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die gewählten Kandidaten das Amt angenommen 

haben.  

13. Alle Mitglieder können bis zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich 

Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim geschäftsführenden Vorstand einreichen. Für die 

Berechnung der Zwei-Wochen-Frist ist der Eingang des Antrages maßgebend. Eingegangene Anträge 

sowie die ergänzte endgültige Tagesordnung sind auf der Facebook des Vereins bis eine Woche vor 

dem Termin der Mitgliederversammlung zu veröffentlichen.  

§ 10 Der Vorstand 

1.  Der Vorstand besteht aus drei bis fünf natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die 

Mitglied des Vereins sind.  

2. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand wird 

auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl in der 

Mitgliederversammlung. 

3. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertretenden Vorsitzenden und 

einen Schatzmeister. Der Vorsitzende, der Stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister sind 

der Vorstand im Sinne des § 26 BGB; zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein 

gerichtlich und außergerichtlich. 

4. Aufgabe des Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben 

zuständig, die nicht durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  

5. Der Vorstand kann Ausschüsse bilden.  

6. Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.  

7. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher 

schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung vorliegt. 



Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so kann der 

Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss einen Nachfolger 

bestimmen.  

8.  Die Mitglieder des Vorstandes haben in der Sitzung des Vorstandes je eine Stimme. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Sitzungen werden durch den 1. 

Vorsitzenden einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand kann Beschlüsse im Umlaufverfahren per Mail 

oder per Telefonkonferenz fassen, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der 

Beschlussfassung per Mail oder Telefonkonferenz mitwirken. In Telefonkonferenzen gefasste 

Beschlüsse sind innerhalb einer Woche schriftlich zu protokollieren. Per Mail gefasste Beschlüsse 

sind auszudrucken und zu archivieren. 

9. Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren. 

§ 11 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt ein Kassenprüfer und ein Ersatzkassenprüfer, die nicht dem 

geschäftsführenden Vorstand angehören dürfen.  

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer beträgt 2 Jahre, wobei ein Kassenprüfer 

und ein Ersatzkassenprüfer in geraden Jahren und ein Kassenprüfer und ein Ersatzkassenprüfer in 

ungeraden Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist zulässig. Die 

Mitgliederversammlung kann stattdessen oder zusätzlich qualifizierte Dritte mit der Prüfung der 

Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung durch den Vorstand beauftragen. 

3. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 

Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und 

rechnerischer Hinsicht berechtigt.  

 

  



IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 12 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann durch eine ausdrücklich zu diesem Zweck einberufene 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 

beschlossen werden. Die Abstimmung erfolgt namentlich. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft, die es ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck der Förderung 

des Sports zu verwenden hat. 

§ 13 Inkrafttreten der Satzung  

1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am ___________________ beschlossen.  

2.  Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

3.  Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.   

 

Name (in Blockbuchstaben) und Unterschrift von mindestens sieben Gründungsmitgliedern:  

Anlage 1 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


